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Donnerstag, 12.11.2020 
16:00 - 18:00 Uhr Kleiderladen 
 geöffnet 
  
  
Samstag, 14.11.2020 
09:00-17:00  Kurs „Demenz“ 
  
 
Mittwoch, 18.11.2020 
ab 06:00 Uhr Altkleidersammlung 
  

Donnerstag, 19.11.2020 
09:00 - 11:00 Uhr Kleiderladen 
 geöffnet 
16:00 - 18:00 Uhr Kleiderladen 
 geöffnet

„Frieden und Freundschaft in Europa!“ 
Die Staufermedaille für Gabrielle Benzinger 

  
Die Staufermedaille als eine der höchsten Auszeichnungen, die das Land Ba-
den-Württemberg zu vergeben hat, soll langjähriges ehrenamtliches, gesell-
schaftliches, bürgerliches Engagement würdigen, das weit über das berufliche 
Wirken hinausgeht. Die Medaille ist eine besondere, persönliche Auszeichnung 
für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und sein Volk. „Dies gilt natür-
lich auch für Europa, denn wer sich um Europa verdient gemacht hat, dient damit 
auch Deutschland und Baden-Württemberg,“ sagte Europaminister Guido Wolf 
MdL in seiner Laudatio zum diesjährigen Festakt der Verleihung der Stauferme-
daille. Guido Wolf verleiht alle 2 Jahre die Staufermedaille, dieses Jahr auch an die 
Steißlingerin Gabrielle Benzinger. 
  
Die feierliche Übergabe der Staufermedaille fand am 19. Oktober 2020, Corona-be-
dingt in kleinem Rahmen, im Literaturhaus in Stuttgart statt. Begleitet wurde Gab-
rielle Benzinger von ihrem Mann Lothar. Bürgermeister Benjamin Mors konnte an 
diesem Tag vor Ort aufgrund anderer, wichtiger Termine leider nicht dabei sein. Un-
ter den Gratulanten vor Ort war auch Dorothea Wehinger MdL, die die Geehrte für 
die Staufermedaille vorgeschlagen hatte. 
  
Aufgrund der aktuellen Situation musste ein persönlicher Termin bei Bürgermeis-
ter Mors verschoben werden. Diese Gratulation konnte diese Woche im Beisein von 
Dorothea Wehinger MdL, nun nachgeholt werden. 
  
Gabrielle Benzinger wurde im elsässischen Straßburg geboren und wuchs somit an 
der deutsch-französischen Grenze auf. Die Bedeutung der Freundschaft zwischen 
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Deutschland und Frankreich war ihr somit schon von Kindheit an bewusst. Nach 
der Gründung des Deutsch-Französischen Clubs (DFC) in Steißlingen war sie seit 
1989 erst als Beisitzerin, später als Vizepräsidentin und schlussendlich als Präsiden-
tin über viele Jahre aktiv. 1991 brachte Frau Benzinger die Städtepartnerschaft von 
Steißlingen und Saint-Palais-sur-Mer mit auf den Weg. 
  
Neben der Städtepartnerschaft, die noch immer aktiv durch jährliche Besuche (mit 
Ausnahme des Corona-Jahres 2020) während der Jumelage, der Steißlinger Gewer-
beschau oder auch während der Weinmesse in Saint-Palais-sur-Mer gelebt wird, hat 
Gabrielle Benzinger auch an den Sprachkursen für Kinder und den damit verbunde-
nen Schüleraustauschen mitgewirkt. Heute ist Frau Benzinger Ehrenpräsidentin des 
Steißlinger DFC und noch immer unter anderem in die Sprachkurse für Erwachsene 
involviert. 
  
Bürgermeister Mors bedankt sich mit einem kleinen Präsent für das herausragende 
Engagement der Steißlingerin um die wichtige Verständigung zwischen den beiden 
europäischen Nachbarstaaten. Seine Glückwünsche galten Frau Benzinger, aber na-
türlich auch Herrn Benzinger, der als Ehemann einer solch engagierten Bürgerin 
sicherlich auch seinen Teil beigetragen hat. Sein Dank gilt auch Dorothea Wehinger  
für den Vorschlag zur Staufermedaille sowie ihren Einsatz vor Ort. „Es ist schön, dass 
Steißlingen mit so großem Engagement seiner Bürger zum europäischen Gedan-
ken aufwarten kann,“ so Bürgermeister Mors zum Abschluss.  
  
Auch Dorothea Wehinger brachte nochmals ihre Freude zum Ausdruck. Neben der 
Förderung des europäischen Gedankens was es ihr ein besonderes Anliegen, das 
breite Engagement von Frauen in den Fokus zu rücken.  

 

Bürgermeister Mors begrüßt Pfarrer Mühlherr im Amt 
  

Freitag, 20.11.2020 
Biomüllabfuhr 
Mittwoch, 25.11.2020 
Restmüllabfuhr / Altholz 
Donnerstag, 26.11.2020 
Gelber Sack / Sperrmüll 
Freitag, 27.11.2020 
Kühlgeräte (mit Anmeldung) 
Montag, 30.11.2020 
Problemmüll 
  

Wertstoffhof / Im Städtle 19 
Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr   
Abgegeben werden können: Altglas, 
Bauschutt, Dosen, Haushaltskleingeräte, 
Kartonagen, Korken, Metalle, Schrott. 
Annahme von Bildschirmgeräten. Nicht 
abgegeben werden kann sog. weiße 
Ware und Elektrogroßgeräte. Für Win-
deln steht ein Extra-Container auf dem 
Wertstoffhof bereit. Annahme von Rest-
müll ist nicht möglich! Bitte beachten Sie, 
dass Maskenpflicht, Sicherheitsabstand 
und Hygieneregeln gelten. Es kann nicht 
beim Ausladen geholfen werden. 

Grünabfallannahmestelle
 
Die Grünabfallannahme ist jeden 
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr geöff-
net.
Es können Grünabfälle auf dem Areal 
der alten Kläranlage abgegeben werden. 
Die Gehölze sollten einen Durchmesser 
von 10 cm nicht überschreiten. Einfahrt 
nur über den Feldweg, rechts von der 
Baumschule Ammann, möglich. Anliefer-
menge nicht mehr als die Menge eines 
Pkw-Anhängers! 

Gelber Sack
 
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wert-
stoffhof oder im Bürger Service, Rat-
hausneubau während der regulären Öff-
nungszeiten.
 

Abfallsack
 
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhal-
ten Sie zum Preis von 6,42 € im Bürger 
Service, Rathausneubau während der 
regulären Öffnungszeiten. 

Altglascontainer im Ort
 
Benutzungszeiten Montag-Samstag: 
08:00-12:00 Uhr und 14:00-20:00 Uhr
Die Nacht- und Ruhezeiten am Nach-
mittag sind ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe!

Seit diesem Monat hat die Seelsorgeein-
heit Mittlerer Hegau, zu der Steißlingen 
zusammen mit Volkertshausen und den Sin-
gener Teilorten Friedingen, Beuren, Hausen 
und Schlatt unter Krähen gehört, einen neu-
en Pfarrer: Werner Mühlherr wurde in einem 
Gottesdienst in der Kirche St. Verena in sein 
Amt eingeführt. 
  
Neben dem neuen Pfarrer hat sich in der 
Seelsorgeeinheit auch sonst sehr viel ge-
tan. Die gesamte Struktur hat sich verändert, 
der Pfarrgemeinderat wird neu gewählt und 
auch das Seelsorgeteam wurde neu aufge-
stellt. Werner Mühlherr wird all die Verände-

rungen als neues Oberhaupt mitgestalten. 
  
1965 in Stockach geboren, studierte er zu-
nächst in Freiburg Theologie, um dann vie-
le Jahre in Italien und der Türkei zu wirken. 
Nun freut er sich, in den Hegau zu kommen. 
Besonders wichtig ist ihm, vor Ort und „nah 
dran an den Gläubigen“ zu sein. Dies wird 
er in den nächsten Wochen und Monaten in 
der Seelsorgeeinheit umsetzen.  
  
Bürgermeister Mors und Pfarrer Mühlherr 
vereinbarten während diesen Gesprächs die 
Fortsetzung der guten Zusammenarbeit der 
kirchlichen und der politischen Gemeinde. 
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Erfreulich ist, dass ab dieser Woche 
Verkehrskadetten in Steißlingen un-
terwegs sein werden. Sie werden den 
Schülern und Schülerinnen helfen, sicher 
zur Schule zu kommen, wegen der Ein-
schränkungen durch die momentanen 
Baumaßnahmen. 

Unerfreulich ist die häufige Missachtung 
der Regelung zu den Umleitungsstre-
cken im Ortsgebiet aufgrund der Sanie-
rung der L 223. Der Polizeiposten Steiß-
lingen musste in den letzten Wochen 
58 gebührenpflichtige Verwarnungen 
wegen Verstößen der Einfahrt oder Fah-
ren entgegen der Einbahnstraße aus-
stellen. Hinzu kamen 37 Parkverstöße 
durch Halten oder Parken im absoluten 
Halteverbot.   
  
Erfreulich ist, dass die Musikschule ab 
Mittwoch, 18.11.2020 einen digitalen 
Vortragsabend  auf ihrer Webseite prä-
sentieren werden. Dieser wird nicht als 
Livestream gezeigt und kann somit zeit-
lich unabhängig angeschaut werden. 
Leider kann der ursprünglich geplante 
Vortragsabend im Bürgersaal coronabe-
dingt nicht stattfinden – dieses digitale 
Konzert stellt sicherlich eine tolle Alter-
native dar.
  
Erfreulich ist, dass am Mittwoch, 
18.11.2020 eine Altkleidersammlung 
stattfinden wird. Die Sammlung wurde 
organisiert durch den Arbeiter-Samari-
ter-Bund und wird durchgeführt durch 
ein beauftragtes Unternehmen. Bitte 
stellen Sie Kleidung, die Sie abgeben 
wollen, verpackt bis 06:00 Uhr morgens 
an den Straßenrand.   
  
Erfreulich ist, dass das DRK am Montag, 
den 16.11.2020  von 14:30 Uhr bis 
19:30 Uhr einen Blutspendetermin in 
der Roßberghalle in Wahlwies  orga-
nisiert. Um in den genutzten Räumlich-
keiten den erforderlichen Abstand zwi-
schen allen Beteiligten gewährleisten zu 
können und Wartezeiten zu vermeiden, 
findet die Blutspende ausschließlich mit 
vorheriger Onlineterminreservierung 
statt: https://terminreservierung.blut-
spende.de/m/wahlwies   
  
Erfreulich ist, dass die Mitglieder der 
Plan-AG Singen-Hegau  ihre Spenden-
radtour   mit einem  Spendenertrag von 
über 1000.- € beendet haben. Diese 
kommt der Corona-Nothilfe des Kinder-
hilfswerks Plan International Deutsch-
land zugute.  
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Volkstrauertag 2020 
 

Der diesjährige Volkstrauertrag wird in 
die Geschichte eingehen. In enger Ab-
stimmung mit den Kommunen im Land-
kreis Konstanz sowie dem Landkreis 
mussten die Veranstaltungen rund um 
den Volkstrauertrag abgesagt werden. 
Es ist außergewöhnlich, dass an diesem 
Tag keine Zusammenkünfte und kein ge-
meinsames Erinnern stattfinden können. 
Der Volkstrauertrag, der vor 98 Jahren 
erstmals als offizielle Feierstunde began-
gen wurde, soll eigentlich genau dazu 
dienen.  
Viele Teile der damaligen Gesellschaft 
waren tief geprägt durch den Hinter-
grund des 1. Weltkriegs. Kurz nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten 
wurde 1934 der Tag als „Heldengedenk-
tag“ und Staatsfeiertag übernommen. 
Nicht die Erinnerung an die Geschichte 
und die Mahnung standen dabei im Fo-
kus, sondern die Glorifizierung von Krieg 
und Aggressivität. 

Das heutige Verständnis, welches sich unter dem „alten“ Namen Volkstrauertag verbirgt, 
hat sich davon glücklicherweise wieder vollständig gelöst. Der Tag soll heute dazu die-
nen, sich nicht nur über die Geschichte bewusst zu werden, sondern auch auf das aktuelle 
weltweite Geschehen aufmerksam zu machen. 

Die örtlichen katholischen und evangelischen Christen feiern an diesem Tag um 9 Uhr in 
der Pfarrkirche St. Remigius einen ökumenischen Gottesdienst  in diesem Anliegen. 
Wir bitten Gott um Frieden und Versöhnung, wir beten für Verständnis und Solidarität 
im geschwisterlichen Geist. Denn auch heute finden in den meisten Teilen der Welt Un-
terdrückung, Terrorismus und kriegerische Handlungen statt. Manche davon kennen wir 
aus der Flut an Informationen, die uns täglich erreichen, andere kommen nicht in den 
Nachrichten vor und scheinen für uns daher nicht existent zu sein. 

Der Volkstrauertag, der so sehr von der „Corona-Krise“ beeinflusst ist, kann Gelegenheit 
dazu bieten, dass wir uns über die sensible Situation innerhalb der Gesellschaft bewusst 
werden. Schließlich leiden der innere Friede und der Zusammenhalt während dieser Zeit 
ebenso, wie wir alle ganz persönlich und individuell.  

Lassen Sie uns den diesjährigen Gedenktag auch dazu nutzen, unsere Gedanken auf all 
diejenigen zu lenken, die nicht in stabilen Verhältnissen wie in Deutschland und weiten 
Teilen Europas leben können. Und lassen Sie uns in diesem Jahr, das für viele Menschen 
Sorgen, Ängste und Beschränkungen mit sich bringt, den Frieden in Europa und die ver-
lässlichen Strukturen um uns herum wertschätzen. 

Benjamin Mors Martina Stockburger Werner Mühlherr 
Bürgermeister Pfarrerin Pfarrer 

für die politische  für die Evang. Kirchen- für die Kath. Pfarrgemeinde
Gemeinde gemeinde    St. Remigius Steißlingen 
 Steißlingen-Langenstein  



NACHRUF  

Die Storchenzunft Steißlingen trauert um ihren Ehrennarr 

Theo Streit 
der am 07.11.2020 im Alter von 81 Jahren verstorben ist.  

Theo trat 1967 als Storch in die Storchenzunft ein. Nach ein paar Jahren als Storch und einem Jahr als Neptun, wechselte er 1977 
als Gründungsmitglied zu den Holzern und war bis 1993 aktiv in der Storchenzunft dabei.  

Für seine Verdienste um die Steißlinger Fasnet und das Brauchtum wurde Theo Streit 1978 mit dem Verdienstorden der Storchenzunft
ausgezeichnet. Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee verlieh ihm 1983 den Verdienstorden in Gold und 1989 die Ehrennadel in Silber. 
Die Storchenzunft Steißlingen ernannte ihn 1994 zum Ehrennarr.  

Wir werden uns gerne an ihn erinnern und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.  

Storchenzunft Steißlingen e.V. 
Markus Löffel  1. Zunftmeister 

Gasthaus Kreuz • Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1 • 78256 Steißlingen/Wiechs • Tel. 07738 5713

E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de • www.kreuz-wiechs.de

Freitag, 13.11. und Samstag, 14.11. 

Dünnele zum Abholen von 17.00 - 20.00 Uhr 
Frühzeitige Bestellung 

Sonntag, 15.11. Omas Sonntagsbraten 
aus dem Ofenröhrle mit viel Soße und Spätzle 

und Putengeschnetzeltes mit Champignons
11.30 - 14.00 Uhr 

2,5-Zi.-NB-Whg. in Eigeltingen  
Helle, ruhige Wohnung, gr. Terrasse, EBK, Keller, 

NR, keine Haustiere, ab März zu vermieten, 
KM 670 Euro zzgl. NK + Kt.

E-Mail an elefant6459@web.de 

IST DAS KUNST ODER „MUSS“ DAS WEG?



Sie wollen Ihr Auto verkaufen?
Wir kaufen  IHR Auto!

Wir kaufen ständig sämtliche Modelle/Fabrikate
Leasing/Finanzierungen        Übernahme/Ablöse

ZUM HÖCHSTPREIS!
Testen Sie uns - Ankauf sofort gegen BAR!

Automobile Schädler
Radolfzeller Str. 1 - 78333 Stockach • Tel. 07771/870287 

$ $

$
$ $

$

Metzgerei Schroff:
--------------------------------------
78359 Orsingen-Nenzingen     
Neue Halde 5     
Tel.: 07771/4701 • Fax: 07771/63219 

Angebot am Metzgerwagen
magere Schnitzel aus der Keule 100 g 1,09 €
knackige Wienerle geräuchert 100 g 1,29 €  
jeden Dienstag & Freitag: von 16.00 - 18.00 Uhr 

Langestraße 120 bei der Kelterei Weinmann  
Ihre Metzgerei Schroff 

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach:
Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.

Joh.8,12 
Jürgen Kuppel 

Lochmühle Eigeltingen
Hinterdorfstraße 44
D-78253 Eigeltingen

T: 0 77 74 / 93 93 0
M: 0176 - 11 93 93 01

Weiterhin behördlich erlaubt - 
und nach allen Corona-Vorgaben umgesetzt

-  Übernachtungen zu nicht-touristischen Zwecken
•  Frühstück und Abendessen für Hotelgäste

•  Beruflich veranlasste Veranstaltungen
(z. B. Tagungen)

-  Speisen und Getränke zum Mitnehmen (to go)
•  Mo. - Sa. 17.00 Uhr - 21.00 Uhr
•  So. 12.00 Uhr - 19.00 Uhr
•  Speisekarte unter:

www.erlebnisgastronomie.de/takeaway

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 
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Bericht aus der Sitzung des 
Gemeinderates  
vom 09.11.2020 
  
In der Einwohner*innenfragestunde erkun-
digt sich ein Bürger, was es kostet, wenn 
Flächennutzungspläne so oft abgeändert 
werden. Bürgermeister Mors informiert, 
dass die Pläne von der Verwaltungsgemein-
schaft in deren Zuständigkeit geändert wer-
den. Zu dieser Verwaltungsgemeinschaft 
gehören Singen, Volkertshausen, Riela-
singen-Worblingen und Steißlingen. Frau 
Mayer vom Bauamt ergänzt, dass die Kosten 
über das Jahr gesammelt und über einen 
Verteilungsschlüssel aufgeteilt werden. Die-
ser Verteilungsschlüssel orientiert sich an 
Fläche und Einwohner der Städte und Ge-
meinden. Insgesamt zahlt Steißlingen dem-
nach ca. 6.000 € pro Jahr. 
  
Der Bürger merkt außerdem an, dass zu 
hohe Bordsteinkanten im Bereich des Heli-
anthums auf dem Weg Richtung Geissbühl 
und gegenüber der Straßenkreuzung ins 
ehemalige Baugebiet gebe, über welche 
Rollstuhlfahrer besondere Probleme hätten. 
Bauamtsleiter Weber verspricht, sich die 
Stellen anzuschauen. 
  
Beschluss des Lärmaktionsplans 
Der Gemeinderat hatte auf Grundlage 
der am 14.10.2019 in öffentlicher Sitzung 
vor gestellten Kartierungsergebnisse ent-
lang der L 223 die Aufstellung eines Lärm-
aktionsplans für das Gebiet der Ortsdurch-
fahrt in Steißlingen beschlossen. 
  
Das beauftragte Büro Rapp Trans AG Frei-
burg erstellte einen Planentwurf des Lärm-
aktionsplans bestehend aus Ergebnissen 
der Lärmkartierung mit entsprechenden 
Lärmbelastungskarten und möglichen Maß-
nahmen zur Lärmminderung. Die Ergeb-
nisse der Lärmkartierung, das Grobkonzept 
für die Gemeinde Steißlingen und die de-
taillierte Wirkungsanalyse der Lärmminde-
rungsmaßnahmen wurden in der öffent-
lichen Sitzung am 15.06.2020 vorge stellt. 
  
Im Anschluss daran fand im Zeitraum vom 
19.06.2020 bis 07.08.2020 die Offenlage des 
Entwurfs des Lärmaktionsplans statt. Im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens gingen 
insgesamt 17 Stellungnahmen ein; davon 7 
Bürgerstellungnahmen. Durch die im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens eingegan-
genen Stellungnahmen ergibt sich folgen-
des Meinungsbild: 
  
Die untere Straßenverkehrsbehörde (LRA 
Konstanz) und ebenfalls die obere Straßen-
verkehrsbehörde (RP Freiburg) sprechen 
sich für Tempo 30 aus Lärm schutzgründen 
entlang der L 223 OD Steißlingen aus.  
Keine oder eine eingeschränkte Zustim-
mung gegenüber einer Geschwindigkeits-

beschränkung auf 30 km/h zeigen das Amt 
für Nahverkehr und Schülerbeförderung, 
der Gewerbeverein sowie der Handelsver-
band Südbaden e.V.  
Im Wesentlichen beziehen sich die Beden-
ken auf einen befürchteten Fahrzeiten-
verlust für den Bus-, Liefer- und Berufspend-
lerverkehr durch Steißlingen.  
Im Rahmen der erforderlichen Abwägung 
dieser gegenläufigen Stellungnahmen im 
Hinblick auf die Geschwindigkeitsbegren-
zung der Ortsdurchfahrt wird vorgeschla-
gen, die Verortung des Tempo 30-Gebots 
auf den besonders belasteten Strecken-
abschnitt zwischen der Einmündung 
Hegaustraße bis kurz vor die Verkehrsinsel 
am süd lichen Ortseingang Höhe Brunnen-
straße zu konzentrieren. Dies bedeutet eine 
Reduzierung der auf 30 km/h - begrenzten 
Distanz von 1200 auf ca. 860 m auf der L 223. 
  
Bezüglich der Festsetzung zum Einbau ei-
nes lärmoptimierten Fahrbahnbelags als 
vordringlicher Bedarf in der Ortsdurchfahrt 
wurde geäußert, dass die Voraus setzungen 
vor einer Sanierung zu prüfen sind. Im Zuge 
der im September 2020 kurz fristig ange-
botenen Teilsanierung des zentralen Stra-
ßenabschnitts der Ortsdurchfahrt konnten 
diese Voraussetzungen bestätigt werden, 
sodass dies auch für die übrigen Teilberei-
che und somit für folgende Sanierungen 
anzunehmen ist. 
  
Im Ergebnis der Abwägung der Stellung-
nahmen hält die Gemeinde Steißlingen 
im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung 
an den straßenverkehrsrechtlichen Maß-
nahmen der Geschwindigkeitsbeschrän-
kung 30 km/h aus Lärmschutzgründen auch 
nach erfolgter Teilsanierung der Ortsdurch-
fahrt weiterhin fest.  
  
Die Mehrheit der Träger öffentlicher Belange 
bezieht gegenüber der langfristigen Lärm-
minderungsmaßnahme „Halbanschluss 
A 98/L 223“ keine konkrete Stellung, die 
Nachbargemeinden haben teilweise Vorbe-
halte gegenüber einer solchen Maß nahme. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein neuer 
Halbanschluss in einem vom Lärmaktions-
plan losgelösten separaten Verfahren zu 
prüfen und zu entscheiden ist. Als konkre-
tes Realisierungsziel wird diese Maßnahme 
daher aus dem Lärmaktionsplan gestrichen. 
Gespräche und Interessensbekundungen 
gegenüber der zuständigen Stelle sollen 
aber weiterhin erfolgen. 
  
5 der 7 Rückmeldungen von Seiten der Öf-
fentlichkeit stehen den Zielen des Lärmak-
tionsplans positiv gegenüber und weisen 
ergänzend auf Mängel der Ortsdurchfahrt 
bzw. des Fahrverhaltens der Kraftfahrzeug-
führer hin. 
  
Herr Wahl vom beauftragen Planungsbüro 
Rapp Trans stellt die eingegangenen Stel-
lungnahmen und deren Abwägung im 
Detail vor. Er führt aus, dass die aktuelle 
Teilsanierung der L 223 mit neuem Belag 
eine spürbare Verbesserung hinsichtlich der 
Lärmentwicklung bewirkt. Dennoch bleiben 
trotz Einbau eines lärmoptimierten Belags 

bei der Mehrzahl der Wohngebäude die 
Grenzwerte überschritten, weshalb an der 
weiteren Maßnahme von Tempo 30 ganztä-
gig weiterhin festzuhalten ist.  
  
Zudem sollen zwei Geschwindigkeitsanla-
gen durch das LRA aufgestellt werden. Im 
westlichen Bereich der Lange Straße sollen 
im Lärmaktionsplan weiterhin ein Tempoli-
mit von 30 km/h sowie ein lärmoptimierter 
Belag festgelegt bleiben. Darüber hinaus 
sollen als weitere Maßnahmen Radfahrer 
und Fußgängern gefördert werden, um den 
Autoverkehr und somit den Verkehrslärm 
insgesamt zu verringern. Bürgermeister 
Mors ergänzt, dass die Gemeindeverwal-
tung in dieser Hinsicht bereits einiges tut, 
z.B. durch das neue Radwegnetz. 
  
Ein Mitglied des Gremiums möchte wissen, 
warum die Reduzierung auf Tempo 30 im 
südlichen Bereich erst nach der Verkehr-
sinsel erfolgen solle. Im nördlichen Bereich 
sei es verständlicher. Herr Wahl antwortet, 
dass sich auf Höhe der Ortseinfahrt östlich 
der L 223 Häuser befinden, diese jedoch 
weiter weg von der Straße stehen, weshalb 
auch der Lärmpegel niedriger, als z.B. im 
zentralen Bereiche der Ortsdurchfahrt. Das 
Mitglied des Gremiums regt an, dass am 
südlichen Ortsanfang die Geschwindigkeits-
begrenzung direkt nach dem Ortsschild wie 
bisher angedacht beginnen soll. Herr Wahl 
antwortet, dass es ist nicht gängige Praxis 
ist, direkt am Ortsanfang das Tempolimit 30 
zu setzen. Ansonsten müssten die Fahrzeu-
ge direkt von 100 auf 30 km/h abbremsen. 
Das Mitglied des Gremiums wiederspricht 
dem mit dem Verweis auf die Bremsinsel, 
die den hereinfahrenden Verkehr und die 
Geschwindigkeit bereits enorm abbremst. 
Eine Anpassung der Verortung der Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 
könne jedoch gemacht werden, so Herr 
Wahl. Der Vorschlag aus dem Gremium wird 
somit übernommen. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums fragt, 
was mit der Maßnahme des Halbanschlus-
ses passiert. Den Anwesenden ist bewusst 
und bekannt, dass dies eine langfristige 
Maßnahme ist. Bürgermeister Mors antwor-
tet, dass insbesondere die Bedenken bzw. 
Vorbehalte der benachbarten Gemeinden 
und Städte die Herausnahme dieser Maß-
nahme als konkretes Ziel des Lärmaktions-
plans begründen. Auch die Änderung der 
Zuständigkeit durch Neugründung der Au-
tobahn GmbH führt dazu, dass aktuell noch 
keine konkreteren Gespräche über einen 
möglichen Halbanschluss geführt werden 
konnten. Zu gegebener Zeit steht der Ge-
meinde die Möglichkeit in einem separaten 
Verfahren darüber zu diskutieren.  
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums gibt zu 
bedenken, dass mit einem Halbanschluss 
eine große Fläche Land verbraucht wird, das 
eigentlich nicht zur Verfügung steht. 
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt die eingegan-

genen Stellungnahmen und deren Wer-
tung zustimmend zur Kenntnis.
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2. Der Gemeinderat beschließt den Lär-
maktionsplan mit den darin enthalte-
nen Maßnahmen und der Ergänzung, 
dass zum Ortsausgang das Tempolimit 
von 30 km/h erst mit dem Ortsschild en-
det und beauftragt die Verwaltung, den 
Lärmaktionsplan öffentlich bekanntzu-
geben und im Anschluss die Umsetzung 
der Maßnahmen durch die zuständigen 
Fachbehörden zu veranlassen. 

  
  
Betriebs- und Nutzungsplan 2021 für den 
Gemeindewald   
Der Forstbetriebsplan 2021 des Kreisfor-
stamtes für den Gemeindewald liegt vor. In-
nerhalb dieses Bewirtschaftungsplanes sind 
die sich für das Planjahr 2021 voraussichtlich 
ergebenden Erträge und Aufwendungen 
dargestellt. Die Zahlen aus dem vorliegen-
den Betriebs- und Nutzungsplan werden in 
den Haushaltplan 2021 der Gemeinde auf-
genommen.  
  
Herr Durejka und Herr Wingbermühle vom 
Kreisforstamt erläutern, dass das Jahr 2020 
vom Borkenkäfer geprägt war. Die Sturm-
tiefs Anfang des Jahres waren ein harter 
Schlag. Das Schadholz das angefallen ist, 
bleibt im Wald liegen und ist ein gefundenes 
Fressen für den Käfer. Der Kirnberg ist stark 
abgeholzt. Es werden wenige Einnahmen 
durch das Holz erzielt und der Verkauf ist 
daher nicht mehr kostendeckend. Die Prei-
se erholen sich nur langsam. Derzeit liegt 
man bei einem Minus von 25.000 €. Und es 
wird nochmals eine Rechnung von 25.000 € 
erwartet. Das Land hat eine Förderung von 
Schadholz gewährt. Das sind knapp 30.000 
€, welche in die Gemeindekasse kommen.  
  
Seit 2016 konnten keine planmäßigen Nut-
zungen mehr durchgeführt werden, da un-
geplante Nutzungen durch Sturm und Käfer 
nötig waren. Aktuell befindet man sich bei 
112% des geplanten Einschlags. Der Prüfer, 
der sich im Zuge der Forsteinrichtungszwi-
schenprüfung den Gemeindewalt angese-
hen hat, war erstaunt, wie schlecht es aus-
sieht. Dieser hat vorgeschlagen, den Plan 
von 1500 Festmeter beizubehalten oder 
sogar zu erhöhen. Es gibt große Pflegerück-
stände; gerade im Laubwald und bei Fich-
tenjungbeständen. 
  
Bezüglich des Waldwirtschaftsplans wird 
mit 3.000 Festmeter Einschlag für das nächs-
te Jahr gerechnet. Durch den Borkenkäfer 
sind weitere Bäume befallen und diese müs-
sen geschlagen werden. Neuanpflanzungs-
flächen sind ebenfalls geplant, ebenso wie 
Jungbestandspflege, Waldwege etc. 
  
Bürgermeister Mors fragt, wie man in Zu-
kunft auf diese zufällige Nutzung reagiert. 
Herr Durejka antwortet dass man die plan-
mäßige Nutzung in Zukunft erst für den 
Herbst vorsieht, wenn man weiß, was unge-
plant eingeschlagen werden musste. 
  
Ein Mitglied des Gremiums möchte wissen, 
ob die Situation mit dem Borkenkäfer in den 
Privatwäldern genauso schlimm aussieht. 
Herr Durejka antwortet, dass der Privatwald 

sehr vernetzt ist mit dem Gemeindewald. 
Viele Privatbesitzer reagieren nicht oder 
zu spät. Kleinere Ecken können Hotspot 
werden; gerade wenn sich niemand darum 
kümmert. Die privaten Waldbesitzer sollten 
ihre Wälder aufsuchen und regelmäßig kon-
trollieren. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums fragt, 
wie man mit der Aufforstung in den aufge-
arbeiteten Flächen mit Käferholz vorgeht. 
Herr Durejka antwortet, dass es beim Kirn-
berg viel Naturverjüngung gibt, d.h. damit 
kann man sofort weitermachen. Hier muss 
man nichts pflanzen. Das es Schäden in ganz 
Deutschland gibt, wird das Pflanzgut knapp. 
Es wurden für den Gemeindewald rechtzei-
tig Pflanzen reserviert. 
  
Bürgermeister Mors ergänzt, dass sich die 
Gemeinde zudem an einer Aktion des Ge-
meindetags beteiligt und daher ebenfalls 
neue Bäume pflanzt. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vom Kreisfor-
stamt vorgelegten Betriebs- und Nutzungs-
plan 2021 für den Gemeindewald zu. 
  
  
Gesplittete Abwassergebühren der 
Gemeinde Steißlingen
•	 Nachkalkulation für den Bemessungs-

zeitraum 2019     
Herr Fix stellt den Sachverhalt vor. Wie ge-
setzlich vorgeschrieben wurde die Nachkal-
kulation der gesplitteten Abwassergebüh-
ren bei der Fa. Heyder & Partner in Auftrag 
gegeben.  
  
Die Nachkalkulation ergibt eine Kostenun-
terdeckung bei der Schmutzwassergebühr 
in Höhe von -4.284,74 € und eine Kos-
tenunterdeckung bei der Niederschlags-
wassergebühr von -5.048,14 €. Gesamthaft 
liegt somit eine Unterdeckung von 
-9.332,88 € vor, die in den kommenden Jah-
ren ausgeglichen werden muss. 
  
Beschluss: 
Dem gebührenrechtlichen Ergebnis der Ab-
wassergebühr 2019 mit einer Kostenunter-
deckung bei der Schmutzwassergebühr in 
Höhe von -4.284,74 € und der Kostenunter-
deckungen bei der Niederschlagswasserge-
bühr von -5.048,14 € wird zugestimmt. 
  
  
Haushaltsplan 2021 – Überprüfung von 
Steuern, Gebühren und Abgaben   
Die jährliche Überprüfung von Steuern und 
Gebühren stellt die Grundlage für die sich 
anschließende Haushaltsplanung dar. Herr 
Bürgermeister Mors erklärt vor der Vorstel-
lung des TOPs durch Frau Scheffel, dass der 
Haushaltsplan für nächstes Jahr anders aus-
sehen wird als die der letzten 10 Jahre. Das 
Ergebnis wird negativ sein. Steuern und Ge-
bühren spiegeln das teilweise wieder.   
  
I Steuern 
  
1. Grund- und Gewerbesteuer 
Die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze 

wurden zum 01.01.2014 auf 320 v. H. bzw. 
340 v. H. angehoben. Um in Zeiten von Co-
rona die Eigentümer bzw. Gewerbesteu-
erzahler nicht zu belasten, empfiehlt die 
Verwaltung, die Steuersätze für 2021 beizu-
behalten.  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Grund- und 
Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde im 
Haushaltsjahr 2021 beizubehalten. 
  
2. Hundesteuer 
Die Hundesteuer wurde zu Beginn des Haus-
haltsjahres 2011 für den Ersthund auf 80,00 
€ angehoben. Für den 2. und jeden weiteren 
Hund wurde sie zum 01.01.2011 auf 160,00 
€ festgesetzt. Die Aufwendungen des Bau-
hofs nehmen durch die Befüllung der Hun-
detoiletten, deren Reparaturen sowie dem 
vermehrten Aufsammeln von Hundekot-
beuteln in den Wiesenflächen konstant zu. 
Momentan gibt es 190 angemeldete Hunde 
in Steißlingen; Tendenz steigend.  
  
Bürgermeister Mors merkt an, dass jede 
Steuer auch Lenkungswirkung hat. Ein Mit-
glied des Gremiums möchte wissen, ob 
es Schätzungen vom Bauhof zu den kom-
postierbaren Beuteln gibt und wo man 
diese Beutel herbekommt. Frau Scheffel 
antwortet, dass die Zahlen nachgereicht 
werden. Diese Beutel können im Rathaus 
abgeholt werden. Bürgermeister Mors gibt 
zu bedenken, dass auch diese nicht 100% 
kompostierbar sind. Er äußert Bedenken da-
hingehend, dass noch mehr Hundegänger 
durch den irreführenden Aufdruck animiert 
werden, den Beutel samt Inhalt in der Natur 
liegen zu lassen. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums merkt 
an, dass die Gebühren kostendeckend sein 
sollten. Daher ist fraglich, ob es gleich 20% 
Aufschlag sein müssen. Bürgermeister Mors 
antwortet, dass man die Steuer seit 2011 
nicht mehr erhöht hat. Im Vergleich zu an-
deren Gemeinden befindet sich Steißlingen 
hier eher an der Untergrenze. Ein weiteres 
Mitglied des Gremiums begrüßt die Erhö-
hung. 
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt die Hunde-

steuer der Gemeinde im Haushaltsjahr 
2021 um 16,00 € von 80,00 € auf 96,00 
€ zu erhöhen, sowie für jeden weiteren 
Hund von 160,00 € auf 192,00 € zu er-
höhen.

2. Die Hundesteuersatzung wird entspre-
chend dem Empfehlungs beschluss des 
Verwaltungs- und Finanzausschusses 
auf der Basis des beiliegen den Entwurfs 
geändert.

 
  
II Gebühren und Abgaben 
  
Nach eingehender Überprüfung nimmt die 
Verwaltung im Bereich der folgenden Ge-
bühren und Abgaben der Gemeinde Steiß-
lingen aufgrund von Kostenveränderungen 
Stellung.  
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Anpassung der Gebühren für das Geschirr-
mobil 
Die letzte Änderung der Gebühren für das 
Geschirrmobil erfolgte in der Gemeinde-
ratssitzung vom 05.11.2018. Da keine gra-
vierenden Kosten- u. Einnahmeänderungen 
festzustellen sind, sollte aus Sicht der Ver-
waltung für das Haushaltsjahr 2021 keine 
Anpassung erfolgen. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Gebühren 
für das Geschirrmobil der Gemeinde im 
Haushaltsjahr 2020 beizubehalten. 
  
Anpassung der Musikschulgebühren 
Die letzte Änderung der Musikschulgebüh-
ren erfolgte in der Gemeinderatssitzung 
vom 17.07.2017. Da keine gravierenden Kos-
ten- u. Einnahmeänderungen festzustellen 
sind, sollte aus Sicht der Verwaltung für das 
Haushaltsjahr 2021 keine Anpassung erfol-
gen.  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Musik-
schulgebühren im Haushaltsjahr 2021 bei-
zubehalten. 
  
Anpassung der Hallengebühren für Einzel-
veranstaltungen 
Die letzte Änderung der Hallen- und der 
Torkel-Gebühren erfolgte in der Gemeinde-
ratssitzung vom 30.10.2017. Da die Ein-
nahmen bei den Vereinen durch die Coro-
na-Pandemie ausbleiben, sollte aus Sicht 
der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021 
keine Anpassung erfolgen. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Gebühren 
für die Nutzung der Hallen für Einzelveran-
staltungen im Haushaltsjahr 2020 beizube-
halten.  
  
Anpassung der Freibad Benutzungsgebüh-
ren 
Die letzte Änderung der Freibadgebühren 
erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 
30.10.2017. Eine Änderung sollte aus Sicht 
der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021 
nicht erfolgen. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Freibad-
gebühren der Gemeinde im Haushaltsjahr 
2021 beizubehalten.  
 
 
Anpassung der Schlachthausgebühren 
Die Schlachthausgebühren wurden letzt-
mals zum 01.01.2018 angepasst. Das 
Schlachthaus machte in den letzten 5 Jah-
ren Verluste. 
  
Es ist vermehrt festzustellen, dass das 
Schlachthaus zum Großteil von Auswärtigen 
genutzt wird. Für das Jahr 2021 ist mit einer 
weiteren Steigerung der Unterhaltungs-
kosten zu rechnen (Erneuerung Fettab-
schneider i. H. v. 3.500,00 €). Da der Abman-
gel von den Steißlinger Bürgern zu tragen 
ist, empfiehlt die Verwaltung, die Schlacht-
hausgebühren für Auswärtige zu erhöhen.    

Ein Mitglied des Gremiums möchte wissen, 
ob die Nutzer des Schlachthauses eher pri-
vat oder gewerblich sind. Frau Scheffel ant-
wortet, dass es bei den Auswärtigen haupt-
sächlich Privatnutzungen sind.    
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt, die Ge-

bühren zur Benutzung des Schlacht-
hauses im Haushaltsjahr 2021 entspre-
chend anzupassen.

2. Die Benutzungsordnung für das 
Schlachthaus wird entsprechend dem 
Empfehlungsbeschluss des Verwal-
tungs- und Finanzausschusses auf der 
Basis des beiliegenden Entwurfs geän-
dert. 

  
Anpassung der Abfallgebühren 
Die Abfallgebühren wurden letztmals zum 
01.01.2020 angepasst. Nach Überprüfung 
der Kosten hat die Verwaltung auf der Basis 
der aktuellen Behälterzahlen und der vor-

aussichtlichen Kosten eine Neukalkulation 
der Abfallgebühren für das Jahr 2021 vorge-
nommen.  
  
Die erhöhten Aufwendungen entstehen 
durch die Kostensteigerungen der drei Ent-
sorgungsunternehmen, bspw. stiegen die 
Transportkosten beim Restmüll von 1,07 € 
auf 1,12 € und beim Biomüll von 3,28 € auf 
3,42 €. Außerdem gingen die Erträge durch 
Altpapier und Elektroschrott zurück.  
  
Überdeckungen aus den Vorjahren wurden 
in der Kalkulation entsprechend eingestellt. 
Die restliche Überdeckung aus 2017 i. H. v. 
8.886,23 € wurde vollständig einkalkuliert. 
Ein Teil der Überdeckung aus 2018 i. H. v. 
37.035,16 € wurde teilweise berücksichtigt.  
  
Die Kalkulation weist gegenüber den bishe-
rigen Gebühren folgende Veränderungen 
aus:  
  

Behältergröße 
(in Liter)

Restmüll alt
2020

Restmüll neu
2021

Biomüll alt
2020

Biomüll neu
2021

60 60,00 € 65,00 € 99,00 € 104,00 €

120 103,00 € 112,00 € 149,00 € 158,00 €

240 188,00 € 207,00 € 250,00 € 265,00 €

1.100 847,00 € 934,00 €   

70 6,42 € 5,09 €   
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt die Abfall-

gebühren entsprechend der vorgelegten 
Kalkulationen, wie oben dargestellt, ab 
dem 01.01.2021 anzupassen.

2. Die Abfallsatzung wird entsprechend 
dem Empfehlungsbeschluss des Verwal-
tungs- und Finanzausschusses auf der Ba-
sis des beiliegenden Entwurfs geändert. 

  
Anpassung der Abwassergebühren 
Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 
01.01.2019 angepasst. Die Kalkulation wird 
von einem externen Beratungsunternehmen 
vorgenommen. Aufgrund gestiegener Kosten, 
vorwiegend durch Unterhaltungsmaßnah-
men und Investitionen verursacht, erhöhen 
sich sowohl die Schmutzwassergebühr als 
auch die Niederschlagswassergebühr. Im Be-
reich der Schmutzwassergebühr wird der An-
stieg durch in der Kalkulation berücksichtigte 
Überdeckungen aus dem Jahr 2016-2017 und 
2018 gedämpft.  
  
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt, die Abwas-

sergebühren entsprechend der vorgeleg-
ten Kalkulationen, wie oben dargestellt, 
ab dem 01.01.2021 anzupassen.

2. Die Abwassersatzung wird geändert. Die 
Schmutzwassergebühr wird auf 1,93 €/
m³ Abwasser bzw. die Niederschlags-
wassergebühr auf 0,52 €/m² versiegelte 
Fläche festgesetzt. Die Gebühren für die 
dezentralen Einleitung werden auf 3,21 €/
m³ für Abwasser aus geschlossenen Gru-
ben sowie auf 32,08 €/m³ für Schlamm auf 
Kleinkläranlagen festgesetzt.    

Fortschreibung des Teilregionalplans 
Oberflächennahe Rohstoffe  
- Stellungnahme zum 2. Anhörungsent-
wurf   
Bereits im Jahr 2015 wurde in der Verbands-
versammlung des Regionalverbands Hoch-
rhein-Bodensee die Fortschreibung des Teil-
regionalplans „Oberflächennahe Rohstoffe“ 
aus dem Jahr 2005 beschlossen und das Ver-
fahren hierzu entsprechend eingeleitet. 
  Der Teilregionalplan weist Vorranggebie-
te für den Kiesabbau aus und unterscheidet 
hierbei Abbaugebiete (AG), welche für einen 
Zeitraum innerhalb der folgenden 20 Jahre 
angesetzt werden und Sicherungsgebiete 
(SG), welche den Bedarf über diese 20 Jah-
re hinaus für ca. weitere 20 Jahre sicherstel-
len sollen. Die darüber hinaus bestehenden 
Kiesvorkommen der jeweiligen Gemeinden 
werden für diesen Planungshorizont von ca. 
40 Jahren noch nicht näher betrachtet oder 
festgesetzt.   
Die erste Anhörung der Teilfortschreibung 
fand zu Beginn des Jahres 2019 statt. Insge-
samt ist eine Reduzierung der Vorrangflächen 
in der Region festzuhalten. Die Gemeinde 
Steißlingen hatte sich im Zuge dieser Beteili-
gung einer gemeinsamen Stellungnahme der 
VVG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steiß-
lingen und Volkertshausen angeschlossen, 
jedoch ergänzend Bedenken bezüglich der 
Flächenreduzierungen der benachbarten Ge-
meinden beim Regionalverband eingereicht.  
Über den nun angepassten 2. Anhörungsent-
wurf sind die Gemeinde Steißlingen sowie die 
VVG erneut beteiligt. Es wird seitens der VVG 
trotz der Bedarfsnachweise wiederum die 
Herausnahme von Vorranggebieten vorge-
schlagen und bekräftigt, sodass die Gemein-
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de Steißlingen diesen Beschlussvorschlag der 
gemeinsamen Stellungnahme der VVG nicht 
in vollem Umfang mitträgt.    
Auf der Gemarkung Steißlingen haben sich 
die ausgewiesenen Vorranggebiete im Zuge 
der Fortschreibung teilweise verändert. Im 
Wesentlichen haben sich die Flächen des Vor-
rangebiets KN-14 AG um die Flächen der zwei 
neuen Sicherungsgebiete KN-12 SG und KN-
13 SG verringert, bleiben somit als Vorrang-
gebiete erhalten.    
Die Gemeinde Steißlingen stimmt den im 2. 
Anhörungsentwurf in der Region bzw. auf 
eigener Gemarkungsfläche ausgewiesenen 
Vorranggebiete KN-16 AG, KN-14 AG, KN-12 
SG und KN-13 SG grundsätzlich zu. Von einem 
Verzicht der Fläche KN-15 SG als Vorrangge-
biet ist dagegen abzusehen.     
Laut Frau Mayer ist die gesamträumliche Be-
trachtung nötig. Es soll nicht punktuell aus-
geglichen werden, sondern über die Gesamt-
fläche eine Ausgleichsmöglichkeit gefunden 
werden. Die Verwaltung hat keine Bedenken. 
Es gibt die Problematik, dass sich der Druck 
auf die vorhandenen Abbaugebiete erhöhen 
kann, wenn sich die Flächen insgesamt redu-
zieren. Daher hat die Verwaltung eine separa-
te Stellungnahme formuliert, die keine weite-
ren Reduzierungen vorsieht.   
Ein Mitglied des Gremiums vertritt die Auf-
fassung, dass die Prognosen hinsichtlich des 
Kiesbedarfs lediglich Fortschreibungen der 
Vergangenheit seien. Er sieht den tatsächli-
chen Bedarf geringer, als im Anhörungsent-
wurf angegeben. Der Wald ist in der Region 
insgesamt bereits sehr geschädigt und mit 
noch mehr Kiesabbau kommen weitere Kli-
ma-Probleme. Durch die Abholzungen fällt 
die CO2-Senke weg und es bestehen erheb-
liche negative Auswirkungen auf Fauna und 
Flora. Daher regt das Mitglied des Gremiums 
an, das Teilgebiet südlich der B33 nicht als 
Vorranggebiet aufzunehmen und stellt den 
Antrag, die Stellungnahme der Gemeinde da-
hingehend abzuändern.
Herr Bürgermeister Mors empfiehlt dringend, 
das nicht zu tun. Es liegen diesem bestehen-
den Entwurf des Regionalverbands langfris-
tige Planungen zugrunde. Die Regionalpla-
nung hat bezüglich der Bedarfsabdeckung 
keinen großen Spielraum. Ziel ist es grund-
sätzlich, dass die Vorranggebiete in Maßen 
abgebaut werden. Bei einer Reduzierung der 
Vorrangflächen ist davon auszugehen, dass 
auf den übrigen Flächen ein gesteigerter Ab-
baudruck entsteht.
Ein weiteres Mitglied des Gremiums gibt zu 
bedenken , dass Kies in Steißlingen und da-
rüber hinaus benötigt wird. Viele regionale 
Baumaßnahmen, wie z.B. der Ausbau der 
B33 nach Konstanz, sind auf diesen Rohstoff 
zwingend angewiesen. Das Mitglied des Gre-
miums stimmt Herrn Bürgermeister Mors zu, 
dass sich der Druck nicht auf einzelne wenige 
Abbaugebiete erhöhen sollte.
Ein Mitglied des Gremiums vertritt die Auf-
fassung, dass die Prognosen hinsichtlich des 
Kiesbedarfs lediglich Fortschreibungen der 
Vergangenheit seien. Er sieht den tatsächli-
chen Bedarf geringer, als im Anhörungsent-
wurf angegeben. Der Wald ist in der Region 
insgesamt bereits sehr geschädigt und mit 
noch mehr Kiesabbau kommen weitere Kli-
ma-Probleme. Durch die Abholzungen fällt 
die CO2-Senke weg und es bestehen erheb-
liche negative Auswirkungen auf Fauna und 
Flora. Daher regt das Mitglied des Gremiums 
an, das Teilgebiet südlich der B33 nicht als 

Vorranggebiet aufzunehmen und stellt den 
Antrag, die Stellungnahme der Gemeinde da-
hingehend abzuändern.
Herr Bürgermeister Mors empfiehlt dringend, 
das nicht zu tun. Es liegen diesem bestehen-
den Entwurf des Regionalverbands langfris-
tige Planungen zugrunde. Die Regionalpla-
nung hat bezüglich der Bedarfsabdeckung 
keinen großen Spielraum. Ziel ist es grund-
sätzlich, dass die Vorranggebiete in Maßen 
abgebaut werden. Bei einer Reduzierung der 
Vorrangflächen ist davon auszugehen, dass 
auf den übrigen Flächen ein gesteigerter Ab-
baudruck entsteht. 
Ein weiteres Mitglied des Gremiums gibt zu 
bedenken , dass Kies in Steißlingen und da-
rüber hinaus benötigt wird. Viele regionale 
Baumaßnahmen, wie z.B. der Ausbau der 
B33 nach Konstanz, sind auf diesen Rohstoff 
zwingend angewiesen. Das Mitglied des Gre-
miums stimmt Herrn Bürgermeister Mors zu, 
dass sich der Druck nicht auf einzelne wenige 
Abbaugebiete erhöhen sollte.  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums stellt fest, 
dass das Abbaugebiet in Steißlingen in den 
nächsten 20 Jahren geplant ist und daher kein 
Sicherungsgebiet ist, das nur als Ersatz dient. 
Das Mitglied des Gremiums möchte wissen, 
wie nun der Ablauf aussieht. Bürgermeister 
Mors erklärt, dass bereits vorhandene und ge-
nutzte Flächen weiter abgebaut werden. Das 
Gesamtkonzept muss zunächst genehmigt 
werden. Es gibt eine Gesamtuntersuchung 
für diesen Bereich. Außerdem müssen Eigen-
tümerzustimmungen eingeholt werden.   
Ein weiteres Mitglied des Gremiums kritisiert, 
dass in den Prognosen nur der Trockenabbau 
und nicht der Nassabbau berücksichtigt wer-
den. Maßvoller Abbau ist ein Problem. Beim 
letzten Gebiet am Kreisel zum Gewerbege-
biet Vor Eichen war das innerhalb kürzester 
Zeit abgebaut. Die Renaturierung lässt auf 
sich warten. Hier sollte man umdenken. Bür-
germeister Mors entgegnet, dass an dieser 
Stelle weniger Kiesmassen als erhofft vorge-
funden wurden. Der Druck kann auch dazu 
führen, dass der Kiesabbau sonst in Flächen 
stattfinden wird, die unwirtschaftlich sind. 
Zudem hat die Verwaltung hier andere In-
formationen. Der Kiesabbau findet in diesem 
Gebiet immer noch statt. Erst danach kann 
mit der Renaturierung begonnen werden.   
Ein weiteres Mitglied des Gremiums spricht 
sein Vertrauen gegenüber der Verwaltung 
aus, dass diese die Rückführung in die Natur 
in ihren Plänen berücksichtigt.   
Der Gemeinderat stellt folgenden Änderungs-
antrag: Die Gemeindeverwaltung nimmt in 
die Stellungnahme auf, dass das Gebiet KN-16 
AG südlich der B33 aus dem Plan gestrichen 
wird. (1 Ja-Stimme, 13 Gegenstimmen)   
  
Beschluss:
1. Der Stellungnahme der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Singen, Ri-
elasingen-Worblingen, Steißlingen und 
Volkertshausen zur Fortschreibung des 
Teilregionalplans Oberflächennahe Roh-
stoffen für die Region Hochrhein-Boden-
see - 2. Anhörungsentwurf wird nicht 
zugestimmt.

2. Der Stellungnahme der Gemeinde Steiß-
lingen zum 2. Anhörungsentwurf des 
Teilregionalplans Oberflächennahe Roh-
stoffe wird zugestimmt. 

  
Flächennutzungsplan 
Am 26.11.2020 findet der nächste Gemein-

same Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft (VVG) statt. Dabei wer-
den aktuelle Verfahren der gemeinsamen 
Flächennutzungsplanung behandelt und 
beschlossen. Vorab sind die Beschlüsse in 
den beteiligten Gemeinden zu fassen. Derzeit 
sind 2 Beschlüsse zu fassen, welche die 13. 
Änderung (Solarpark Volkertshausen) sowie 
die neuste, 18. Änderung (Wohnbauflächen 
in Beuren) betreffen.  
 
•	 13. Änderung Flächennutzungsplan 2020 

der VVG (Sondergebiet Solarpark Volkerts-
hausen)  - Feststellungsbeschluss   

In Volkertshausen ist eine Freiflächen-Photo-
voltaikanlage nordwestlich der A 98 geplant. 
Entsprechend des Verfahrens für den Solar-
park in Steißlingen ist auch hierfür ein Son-
dergebiet auszuweisen. Ein Bebauungsplan-
verfahren wird derzeit parallel durchgeführt. 
  
Beschluss:
1. Den Abwägungsvorschlägen wird zuge-

stimmt. Die vorgebrachten Anregungen 
werden, soweit sie nicht berücksichtigt 
werden konnten, zurückgewiesen.

2. Die 13. Änderung Flächennutzungsplan 
2020 der VVG wird in der Fassung vom 
07.10.2020 einschließlich Begründung und 
Umweltbericht/Steckbrief beschlossen. 

3. Die Stadt Singen wird als erfüllende Ge-
meinde beauftragt, die Öffentlichkeit so-
wie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis 
unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu 
setzen.

4. Die Stadt Singen wird als erfüllende Ge-
meinde beauftragt, das Genehmigungs-
verfahren gemäß § 6 Baugesetzbuch 
durchzuführen und nach dessen Abschluss 
die Erteilung der Genehmigung ortsüblich 
bekannt zu machen.

  
•	 18. Änderung Flächennutzungsplan 2020 

der VVG (Wohnbauflächen Beuren)
 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsbeschluss, 
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der 
Bürger und Träger öffentlicher Belange, Be-
schluss zur öffentlichen Auslegung 
  
Neue Änderung des Flächennutzungsplans 
2020: 
In Singen-Beuren ist die Ausweisung zusätz-
licher Wohnflächen vorgesehen mit einer 
Fläche von 2,07 ha. Die Stadt Singen strebt 
an, diese neue Wohnflächenentwicklung 
durch bereits im Flächennutzungsplan fest-
gesetzte Wohnbauflächen einzutauschen, 
was grundsätzlich innerhalb einer Gemein-
de möglich ist.    
  
Beschluss:
1. Die Aufstellung der 18. Änderung Flä-

chennutzungsplan 2020 der VVG wird 
beschlossen.

2. Dem Entwurf der 18. Änderung Flä-
chennutzungsplan 2020 in der Fassung 
vom 15.10.2020 wird zugestimmt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB sind durchzuführen.

4. Ergibt sich aus den vorhergehenden 
Verfahrensschritten keine Änderung des 
Planungsentwurfs, so ist die öffentliche 
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Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB in Ver-
bindung mit § 4 (2) BauGB durchzufüh-
ren. 

  
Vergaben   
Neubau von 7 Wohneinheiten, Derststraße 
3, der Gemeinde Steißlingen 
Für das Bauvorhaben „Neubau von 7 Miet-
wohnungen im sozial geförderten Woh-
nungsbau in der Derststraße 3 ist der Ab-
bruch und Aushub der Baugrube erfolgt. 
Für den weiteren Bauablauf wurden für die 
Gewerke Elektro, Sanitär, Heizung- und Ge-
rüstbauarbeiten entsprechende Ausschrei-
bungen durchgeführt. 
Bürgermeister Mors informiert, dass der Spa-
tenstich noch diese Woche erfolgen wird. 
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat vergibt den Auftrag 

für die Elektroarbeiten für das Neubau-
projekt Derststr. 3 auf Grundlage der ge-
prüften Angebote zum Angebotspreis 
von brutto 55.963,74 € an die Fa. Josef 
aus Steißlingen.

2. Der Gemeinderat vergibt den Auftrag 
für die Sanitärarbeiten für das Neubau-
projekt Derststr. 3 auf Grundlage der ge-
prüften Angebote zum Angebotspreis 
von brutto 76.187,11 € an die Fa. Sättele 
aus Steißlingen.

3. Der Gemeinderat vergibt den Auftrag 
für die Heizungsbauarbeiten für das 
Neu bauprojekt Derststr. 3 auf Grundla-
ge der geprüften Angebote zum Ange-
botspreis von brutto 66.739,31 € an die 
Fa. Sättele aus Steißlingen.

4. Der Gemeinderat vergibt den Auf-
trag für die Gerüstbauarbeiten für das 
Neubau projekt Derststr. 3 auf Grundla-
ge der geprüften Angebote zum Ange-
botspreis von brutto 11.598,84 € an die 
Fa. Niederberger aus Singen. 

  
Baugesuche, Bauvoranfragen   
1 Bauantrag über den Einbau einer Dachgau-
pe wird das Einvernehmen erteilt.  
  
1 Bauvoranfrage über den Neubau eines 
Mehrfamilienhauses wird das Einvernehmen 
erteilt. 
Ein Mitglied des Gremiums gibt hierbei zu 
bedenken, dass im Bereich „Im Städtle“ bau-
lich viel verändert wurde – teilweise massiv. 
Dieser Teil des Ortes könnte später ganz an-
ders aussehen. Die Frage ist, wie weit man 
auf die Gestaltung Einfluss nehmen kann. 
Bürgermeister Mors antwortet, dass nicht 
die Gemeinde verändert, sondern es wird 
verändert und man kann nur Eckpunkte 
setzen. Frau Mayer ergänzt, dass das Ge-
staltungsmittel, das die Gemeinde hat, die 
Bebauungspläne sind. Hier gibt es allerdings 
keinen, was für Ortskerne oft der Fall ist. Man 
orientiert sich am Bestand. Die Einschätzung 
der Verwaltung ist, dass hier wenig Spiel-
raum bei der Reduzierung vorhanden ist. 
Teilweise wird das Einvernehmen auch von 
der Baurechtsbehörde ersetzt, wenn die Ge-
meinde zuvor widerspricht.   
  
1 Bauantrag über den Abbruch eines 
Mehrfamilien hauses wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bekanntgaben   
Sanierung Singener Straße 
Herr Weber informiert über die Sanierung 
in der Singener Straße. Die Wasserleitung 
wurde letzte Woche durch Baggerarbeiten 
versehentlich abgerissen und man musste 
dadurch im gesamten Bereich das Wasser 
kurzzeitig abstellen. Seitdem gab es keine 
Schadstellen mehr. Acht Hausanschlüsse 
sind bereits freigelegt. Die Bebohrung ist 
positiv rückgemeldet worden, so dass mit 
der Einbindung begonnen werden kann. In 
den nächsten zwei Wochen sollten die meis-
ten Hausanschlüsse umgeschlossen wer-
den. Auch die Beurener Straße, Lange Straße 
und Schulstraße werden teilweise betroffen 
sein, sodass es auch hier kurzfristig kein 
Wasser geben wird. Man wird allerdings vor-
ab die Anwohner informieren. Ende Novem-
ber sollte der Gemeindeteil abgeschlossen 
sein, damit das Regierungspräsidium mit 
dem Straßenbau weitermachen kann. 
    
Anträge   
Gesundheitshaus 
Ein Gemeinderat spricht das Bauvorhaben 
des Gesundheitshauses an. Hier sollte noch 
einmal Werbung für die Ansiedlung von 
Ärzten und Interessenten aus dem Gesund-
heitsbereich gemacht werden. Bürgermeis-
ter Mors erinnert daran, dass das Bauprojekt 
nicht in der Hand der Gemeinde liegt. Es 
wurde aber bereits mit dem Bauträger dar-
über gesprochen, die Werbung nochmals zu 
intensivieren. Die Werbung am Bauzaun ist 
bereits in Planung und soll demnächst an-
gebracht werden.   

 

Bauarbeiten  
liegen im Zeitplan  

Sanierung der Ortsdurchfahrt L 223, 
Singenerstraße 
  
Nach dem kurzfristigen Baustart Ende 
Oktober an der Ortsdurchfahrt L 223, Sin-
generstraße, und dem Einrichten einer 
Vollsperrung soll nun über den aktuellen 
Baufortschritt informiert werden.   
Die Baumaßnahme liegt aktuell im Zeitplan. 
Die ausführende Firma sowie die zuständi-
gen Mitarbeiter des Rathauses hoffen wei-
terhin, dass keine Probleme auftreten und 
das Wetter keinen Strich durch die Rech-
nung macht, damit das Projekt wie geplant 
Mitte / Ende Dezember beendet werden 
kann.   
Bei der Sanierungsmaßnahme dieses Teil-
stücks wird der Fahrbahnbelag komplett 
erneuert. Außerdem wird die Wasserleitung 
erneuert und Leerrohre für die Stromversor-
gung verlegt.   
Nach dem Abfräsen und Entfernen sämtli-
cher Asphaltbeläge wird seit vergangener 
Woche die neue Wasserleitung verlegt. Die 
Hauptleitung wird in dieser Woche teilweise 
in das Netz der Gemeinde Steißlingen ein-
gebunden. 

Im nächsten Schritt werden die Hausan-
schlüsse der betroffenen Gebäude Zug um 
Zug um geschlossen. Hierfür ist es notwen-
dig, dass die jeweiligen Häuser vom Wasser-
netz getrennt werden. Diese Abstellungen 
werden individuell abgesprochen. 
  
Für die weitere endgültige Einbindung wer-
den auch in angrenzenden Bereichen wie 
Langestraße, Beurenerstraße, Goethestraße 
und Schulstraße teilweise Abstellungen vor-
genommen werden müssen. Dabei sind alle 
Beteiligten bemüht, die betroffenen Anlie-
ger frühestmöglich zu informieren. 
  
Weiterhin werden alle Anlieger um Ver-
ständnis für diese wichtige Baumaßnahme 
gebeten. 
  

 
 

Die Gemeinde Steißlingen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die  
  

Begleitung bei Trauerfeiern bzw. 
Bestattungen auf dem Friedhof 

einen Mitarbeiter (m, w, d) 
  
Sie möchten, z. B. zu Ihrer Rente, noch 
etwas hinzuverdienen oder suchen ei-
nen sicheren Minijob, sind zudem unter 
der Woche zeitlich flexibel, organisieren 
gerne und bringen ein gewisses Maß an 
Einfühlungsvermögen mit? Dann sind 
Sie bei uns richtig! 
  
Die Tätigkeit umfasst u. a. die Begleitung 
von Bestattungen auf dem Friedhof, die 
Betreuung unserer Einsegnungshalle für 
Trauerfeiern und die Einteilung der Sarg-
träger. Zusätzlich suchen wir einen oder 
mehrere Sargträger. 
  
Die Bezahlung erfolgt pauschal pro Be-
stattung und wird auf geringfügiger Ba-
sis abgerechnet. 
  
Sind sie an diesem nicht alltäglichen Mi-
nijob interessiert, dann melden Sie sich 
gerne telefonisch bei Frau Korherr, Tel: 
07738/9293-12, Rathaus / Personalamt. 
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Steißlinger

LANGE STRASSE 35  •  78256 STEISSLINGEN
TEL.: 0 77 38 / 93 92 43

STEISSLINGEN

Wir kochen gerne für Sie!
Unter Einhaltung des Lockdown stellen wir

Ihnen Ihr Essen zur Abholung bereit:
Freitag,     ab 17.00 Uhr
Samstag,  ab 17.00 Uhr
Sonntag,  von 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr

und 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Um telefonische Bestellung bitten wir.

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut
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Steißlinger

- Gut für Dich, gut für die Umwelt
Süßkartoffeln, Hkl. II, Spanien 1 kg  3,49 €
Alpenstolz, würzig-kräftiger Hartkäse
aus Österreich, 50 % Fett i.Tr. 100 g  1,99 €
Allgäuer Wildkräuterkäse, Schnittkäse
mit Dill, Majoran, Bohnenkraut, 50 % Fett i.Tr. 100 g  2,49 €
Andechser Wintertraumjoghurt 500 g  1,79 €
Hot Hafer Apfel-Zimt, Haferbrei 400 g  3,49 €
Rote-Bete-Saft, milchsauer vergoren
DEMETER, gut verträgliche Eisenquelle 0,7 Ltr.  2,29 €
Tee-Adventskalender, 
24 Teebeutel mit verschiedenen Tees 
von Lebensbaum und Sonnentor 4,99 €

Sonett zum Nachfüllen:
Handseife (Rose, Rosmarin,Citrus)

Geschirrspülmittel Lemon, Flächendesinfektion, 
WC-Reiniger, Waschmittel Color

Hugo Maier
Kirchstr. 2 • 78256 Steißlingen • ( 07738 9391818

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 38/3 89

Beste Qualität - Guter Preis 
Hackfleisch gemischt                                 1 kg      6,99 €
zarte Rinderhüftsteaks                                   100 g    2,39 €
Bio-Rindersuppenfleisch 
vom Landwirt aus Anselfingen                             100 g    1,69 €
Bio-Rindergulasch                                      100 g      1,79 €
gefüllter Schlemmerbraten v. Schweinehals   100 g      1,49 €
zarte Schweineschnitzel a.d.Keule               100 g      1,49 €
frische Weißwürste                                            100 g      1,49 €
kesselfr. Fleischwurstringe                              1 kg  10,99 €
Bio-Lyoner eig. Herstellung                              100 g      1,89 €

Do. + Fr. Martini Gänsekeulen und -brüste  
(vom Geflügelhof Haug) 

Für die Schlachtplatte: 
frische Blut- und Leberwürste
geräucherter Schweinehals                             100 g      1,49 €
gekochter Kasslerhals                                      100 g      1,59 €
gekochtes Massler Sauerkraut von der Höri

Do. + Fr. frischer und gerauchter Fisch

NEU täglich wechselndes Mittagessen:
Fr.: Fischfilet mit Kartoffelsalat

Mo.: Schweinebraten mit Spätzle und Soße 

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Gasthof „Ochsen“
Am Sonntag von 11 - 13 Uhr bieten wir zur Abholung an: 

frischen Schweinebraten mit Nudeln 
aus der Region oder Cordon bleu 

vom Schwein mit Kroketten für 10 €.
Bitte Geschirr mitbringen.

Vorbestellung erwünscht unter Tel. 07738/76 08
Ihr Ochsenwirt 

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung
Zimmermädchen (m/w/d)

für die Reinigung der Hotelzimmer zur Aushilfe 
oder Teilzeit in einem freundlichen Team.

Arbeitszeiten von 08:00 - 12:00 Uhr, Tage flexibel.
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Sonderabfuhren im November 
  
Altholzabfuhr am 25. November   
Bei der Trennung von Sperrmüll und Altholz 
soll Ihnen die nachfolgende Darstellung be-
hilflich sein. Daraus können Sie erkennen, 
was zum Altholz gehört und was nicht für 
die Altholzsammlung geeignet ist. 
  
Altholz aus dem Innenbereich: 
Deckenverschalungen (Nut- und Federbret-
ter), Zimmertüren (Türblätter und Zargen), 
Zierbalken, Dielenbretter, Resopalbeschich-
tungen 
  
Naturbelassenes Vollholz: 
Unbehandelte Bretter und Balken 
  
Möbel aus Holz- und Spanplatten: 
Küchen-, Wohn- und Schlafmöbel, sonstige 
Inneneinrichtungen aus Holz oder Spanplat-
ten 
  
Gebrauchsgegenstände: 
Einwegpaletten, Obst- und Versandkisten 
aus Vollholz, furniertes Holz, furnierte Span-
platten, kunststoffbeschichtete Spanplatten 
  
Die genannten Materialien werden in haus-
haltsüblichen Mengen angenommen. Bei 
größeren Mengen aus Umbaumaßnahmen 
erfolgt keine Entsorgung über die kommu-
nale Abfuhr.  
  
Übliche Verbindungselemente aus Metall 
stellen für die Altholzaufbereitung kein 
Problem dar. Deshalb brauchen kleinere Be-
schläge an Möbeln nicht entfernt zu werden, 
sofern wirklich in nur kleinem Umfang vor-
handen. Trotzdem sollten Sie das, was sich 
z. B. an Metallen mühelos entfernen lässt, 
demontieren. Die Metalle können dann zur 
Altmetallsammlung gegeben werden. 
  
Was ist nicht für die Altholzsammlung ge-
eignet? 
  
Altholz aus dem Außenbereich: 
Fenster, Fensterböcke, Türen und Zargen, 
Außenverbretterung, Balkonholz, Konstruk-
tionshölzer für tragende Teile, Dachbalken 
und Dachlatten, Fachwerkhölzer 
  
Altholz aus dem Garten: 
Jägerzäune, Hopfen-, Reb- und Baumpfähle, 
Baumstämme, Baumwurzeln 
  
Altholz aus speziellen Bereichen: 
Silobau, Leitungsmasten, sonstige druckim-
prägnierte Hölzer, Holz mit Anhaftungen 
von Zementen oder Gips. 
  
Diese Hölzer sind regelmäßig mit einer be-
sonderen chemischen Außenimprägnie-
rung versehen. Diese Form der Behandlung 
macht das Holz zwar witterungsunempfind-
lich, der Weg über eine geordnete Althol-
zentsorgung ist dadurch aber verwehrt. Das 
Holz enthält eine sog. „rote Klassifizierung“. 
Es handelt sich hierbei um Sondermüll, der 
nicht über die Hausmüllabfuhr entsorgt 
werden kann. Dafür gibt es spezielle Unter-
nehmen am Markt.     

Sperrmüllabfuhr am 26. November 
Sperrmüll, ist wie der Begriff schon sagt, 
„sperriger Müll“, der nicht in die Restmüll-
tonne passt. Es werden haushaltsübliche 
Mengen abgeholt, allerdings keine Haus-
haltsauflösungen!  
  
Kühlgeräteabfuhr am 27. November  
Anmeldung erforderlich! 
Haben Sie ein Kühlgerät zu entsorgen, mel-
den Sie bitte dieses bitte bei Frau Patricia 
Gut, Tel.: 92 93-21 oder Mail: pgut@steiss-
lingen.de an. Die Anmeldefrist läuft bis zum 
Montag, 23. November 2020.  
  

  
 

Problemmüllsammlung  
  
Problemmüll kann in haushaltsüblichen 
Mengen (bis 20 kg) beim mobilen Pro-
blemmüllfahrzeug abgeben werden und 
zwar am: 
  
Montag 30.11.2020 von 16:00 Uhr bis 
18:00 Uhr beim  
Wertstoffhof/Bauhof – Im Städtle 19. 
  
Folgender Problemmüll kann dort abge-
geben werden: 
Abbeizmittel, Desinfektionsmittel, Energie-
sparlampen, Entwickler, Entkalker, Farben 
(flüssig), Feuerlöscher, Fixierer, Fotochemi-
kalien, Frostschutzmittel, Härter, Holzschutz-
mittel, Klebstoffe, Laborchemikalien, Lacke, 
Laugen, Leuchtstoffröhren, Lösemittel, 
Nagellack und Nagellackentferner, Ölfilter, 
ölverunreinigte Abfälle und Ölreste (Klein-
mengen), Pflanzenschutzmittel, Pinselreini-
ger, quecksilberhaltige Abfälle, Raumsprays, 
Reinigungsmittel, Rostschutzmittel, Säuren, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Spiritus, 
Spraydosen, Terpentin, Teer (flüssig), Ver-
dünner, Waschbenzin, Waschmittel, etc.  
  
Nicht angenommen werden:  
Altreifen, Alu, Kunststoffe, Elektrogeräte, 
Sperrmüll, Feuerwerkskörper, Munition und 
Asbest und Problemstoffe aus dem gewerb-
lichen Bereich.  
  
Zur Info:  
Altmedikamente aus dem Hausgebrauch 
(nicht Großmengen von Apotheken oder 
Arztpraxen) können über die Restmüllton-
ne entsorgt werden, da der Restmüll nicht 
mehr deponiert wird.  
  
Ausnahme: Zytostatika und schwermetall-
haltige Medikamente. Ebenfall können Plas-
tikfarbeimer/-tuben mit eingetrockneten 
Farben über den Restmüll entsorgt werden. 

Saubere bzw. spachtelreine Eimer können – 
bei entsprechender Kennzeichnung – über 
den Gelben Sack entsorgt werden. Auch 
Batterien sollten nicht mehr unbedingt über 
den Problemmüll entsorgt werden. Der Han-
del nimmt diese kostenfrei zurück. Gleiches 
gilt für die Altölentsorgung.  
  
Wir bitten Sie einen Mundschutz zu tra-
gen, sowie, aus Gründen der gegenseiti-
gen Rücksichtnahme die gültigen Pande-
mievorschriften einzuhalten.  
 
 
 

Sperrmüllbörse  
kostenlos abzugeben 
  
Traditioneller roter Christbaumschmuck und 
1 große ovale Bleikristallschale 
zu verschenken.  
Tel. 9382995   
 
Badspiegelschrank 
3-türig, B 100cm, H 85 cm 
leicht defekt  
Tel. 07738-611 
 
 

Genehmigung  
zur Veräußerung 

Nach dem Agrarstrukturverbesserungsge-
setz ist über die Genehmigung zur Veräu-
ßerung nachstehenden Grundeigentums zu 
entscheiden: 
Gemarkung: Wiechs, Gewann: Adlergut 
Flst.Nr.: 42/17, Fläche: 1546 m², Nutzung: 
Dauergrünland 

Aufstockungsbedürftige Landwirte können 
ihr Interesse unter Angabe der Kaufpreisvor-
stellung dem Landratsamt Konstanz, Win-
terspürer Straße 25, 78333 Stockach bis zum 
27.11.2020 schriftlich mitteilen. 

Bitte folgendes Aktenzeichen angeben: 
3151 GV-2020-0428 
 
 
 

Examinierte Pflegekräfte für 
den Ernstfall gesucht 
  
Die Kliniken des Gesundheitsverbundes 
Landkreis Konstanz suchen examinierte 
Pflegekräfte, die ihren Beruf derzeit nicht 
ausüben, in dieser Krise aber ihr Wissen und 
ihre Arbeitskraft in den Kliniken in Singen 
und Radolfzell einbringen möchten. 
  
In Zeiten wie diesen gilt es, zusammenzu-
stehen, denn nur gemeinsam lässt sich eine 
Krise dieses Ausmaßes meistern. Davon ist 
Landrat Zeno Danner überzeugt: „Wir müs-
sen alle zusammenhalten, um gemeinsam 
so gut wie möglich durch die Pandemie zu 
kommen.“ Das gilt nicht nur für die Einhal-
tung der Empfehlungen der Experten wie 
gründliches Händewaschen oder Abstand 

Achtung 
Bei den Haushalten, welche aufgrund 
der Straßensperrung der L 223 aktuell 
nicht erreichbar sind, können auch die 
Sonderabfuhren nicht vor Ort abgeholt 
werden. Es wird daher gebeten, nicht 
dringend notwendige, größere Entsor-
gungen für den nächsten Abholtermin 
im Frühjahr 2021 einzuplanen. 
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halten und Sozialkontakte reduzieren, son-
dern auch hinsichtlich des zur Verfügung 
stehenden Personals in den Kliniken. Weil 
zu erwarten ist, dass die Zahl der coron-
ainfizierten Patienten auch im Landkreis 
Konstanz weiter steigt und damit auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen statio-
när in den Kliniken aufgenommen werden 
müssen, steigt perspektivisch auch der Be-
darf an Pflegekräften. 
  
Deshalb bittet der Landrat alle examinierten 
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, 
die eine dreijährige Ausbildung durchlau-
fen haben, aber gegebenenfalls auch schon 
länger nicht mehr im Berufsleben stehen, in 
dieser Krise ihr Wissen und ihre Arbeitskraft 
einzubringen und sich als Pflegepersonal 
den Kliniken Singen und Radolfzell zur Ver-
fügung zu stellen. Sie sollen zur Entlastung 
des Normalbetriebs eingesetzt werden, da-
mit die Fachkräfte vor Ort sich konzentriert 
um die zu erwartenden COVID-19-Kranken 
kümmern können. 
  
Erste Freiwillige haben sich bereits von sich 
aus gemeldet. Nun hofft der Landrat, dass 
diesem guten Beispiel noch weitere Pflege-
kräfte folgen werden. Bei Interesse bitte mit 
dem Sekretariat der Pflegedirektion Kon-
takt aufnehmen unter der Telefonnum-
mer 07731 89-1300.  
 

 

Kleiderladen weiterhin geöffnet 

Unser Laden arbeitet streng nach dem 
Hygiene-Konzept d.h. nur noch vier Kun-
den dürfen gleichzeitig in den Laden mit 
Mundschutz! Kunden, die uns Kleidung 
spenden wollen, legen Ihre Waren bei der 
Eingangstüre in die bereitgestellten großen 
Taschen. So wird ein Kontakt mit den Kun-
den im Laden vermieden und Sie haben kei-
ne Wartezeiten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bieten 
sehr preiswerte und gut erhaltene Ware für 
den Herbst an. Sie finden uns in Steißlingen 
in der Radolfzellerstr. 3 (Seniorenwohnanla-
ge) im Untergeschoß. 

 
 

Familienzentrum 
Storchennest

Leider können wir dieses Jahr das Fest des 
heiligen St. Martin nicht in gewohnter Form 
begehen. Und trotzdem ist es uns ein Anlie-
gen, den Gedanken dieses Tages mit Ihnen 
zu teilen. 
  
Unsere Kinder haben für Sie Lichter gestaltet 
und werden diese kommenden Donnerstag 
in die Gemeinde hinaustragen. Wir möchten 
mit Ihnen das Licht teilen und Ihnen eine 
Freude bereiten. Alle Haushalte können 
wir selbstverständlich nicht bedienen, aber 
vielleicht möchte jemand den Gedanken 
aufgreifen und seinen Nachbarn mit einem 
geteilten Licht und einem Gruß eine Freude 
bereiten. 

Gemeinschaftsschule

Digitale Kommunikation wird umgestellt 
  
In dieser Woche hat die GMS damit begon-
nen, die bisherigen digitalen Anwendungen 
unter anderem für ein eventuelles Home-
schooling neu auszurichten. Umstellungen 
sind immer mit viel Arbeit verbunden und 
laufen meist nicht ganz störungsfrei. Nach-
dem die Lehrkräfte letzte Woche auf den 
neuesten Stand gebracht wurden, laufen 
diese Woche Testläufe mit der Schülerschaft. 
Ziel der Umstellung ist die Vereinfachung 
und ein einheitliches Vorgehen. Wir hoffen 
nun eine gute und zukunftssichere Lösung 
gefunden zu haben und bedanken uns bei 
allen für das Verständnis, wenn es mal nicht 
gleich funktioniert hat. Wir hoffen, dass wir 
die neuen Anwendungen möglichst nur in 
der Schule verwenden müssen. Bleiben Sie 
gesund! 
  
 

Fußballclub

Spiel - und Trainingsbetrieb mindestens 
bis Ende des Jahres ausgesetzt 
  
Der südbadische Fußballverband hat be-
schlossen, dass der Spielbetrieb im Dezem-
ber nicht mehr aufgenommen wird. Dies gilt 
für alle Alters- und Spielklassen von der Ver-
bandsliga abwärts. Bislang galt die Ausset-
zung des Trainings- und Wettkampfbetrieb 
im Amateurfußball in Baden-Württemberg 
zunächst bis Ende November. 

Hintergrund der Entscheidung ist, dass ak-
tuell nicht gesagt werden kann, ob und in 
welcher Form die Infektionszahlen bzw. be-
hördlichen Verordnungen einen Trainings- 
und Spielbetrieb im Dezember zulassen. Da 
- wie schon bei der letzten Unterbrechung 
- den Vereinen vor der Wiederaufnahme 
eine Vorbereitungszeit von zwei Wochen 
zugesprochen werden müsste, bliebe so 
im Dezember nur ein kleines Zeitfenster für 
weitere Spiele, die dann noch stark von der 
Witterung abhängig sind. 

Beim FC Steißlingen gibt es in diesem 
Jahr also keinen Trainings - und Spielbe-
trieb mehr. Die Nutzung der beiden Ra-
senspielfelder bleibt weiterhin untersagt. 

Wie und ab wann die Saison im Jahr 2021 
fortgesetzt wird, hängt von den weiteren 
Entwicklungen ab und ist derzeit noch un-
klar. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
bleibt die Bücherei bis Ende November 
geschlossen. 
  
Viele der ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen gehören zur Risikogruppe. Zum 
Schutz des Büchereiteams haben wir uns 
deshalb zur Schließung entschlossen. 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Die Aus-
leihfristen werden automatisch verlän-
gert. Sie können uns jederzeit per Mail 
(buecherei-steisslingen@t-online.de) 
erreichen. Die Onleihe (www.libell-e.
de) steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
  
Bleiben Sie gesund. 



Seite 16  Donnerstag, 12. November 2020

Sportschützenverein

Das Vereinsheim im Schützenhaus bleibt 
bis Anfang Dezember geschlossen.  
  
Zur Erinnerung hier die aktuellen Trai-
ningsmöglichkeiten:  
Schießsport und Schießsportanlagen:  
Freizeit- und Amateurindividualsport (al-
lein), zu zweit oder mit den Angehörigen 
des eigenen Haushalts, zu dienstlichen Zwe-
cken, Spitzen- und Profisport zulässig.  
  
Das bedeutet für uns: Training ist nur nach 
vorheriger Absprache und unter Beachtung 
der Auflagen möglich. 
  
Rundenwettkämpfe 
Ob die Fern - Wettkämpfe im Dezember 
wieder durchgeführt werden können, kann 
noch nicht gesichert bestätigt werden. 
  
Trauer im Verein 
Am vergangenen Wochenende verstarb un-
ser langjähriges Mitglied Theo Streit im Alter 
von 81 Jahren. Am sonntäglichen Stamm-
tischschießen nahm er bis vor wenigen 
Wochen regelmäßig teil und wurde in den 
vergangenen Jahren dreimal als Jahressie-
ger auf dem Pokal, zuletzt 2018, verewigt. 
Das bleibt uns in Erinnerung. Wir werden ihn 
vermissen. 

  
Öffnungszeiten – Bis 30. Nov. 2020 ge-
schlossen! 
Training nur unter Beachtung obiger Verord-
nung!   
Unser Schützenhaus finden Sie im Stäudler 25  
www.schuetzen-steisslingen.de   

Ökumene vor Ort

Feierabend im Advent 2020   
Es ist schon eine kleine Tradition und wer 
schon mal da war, kommt gerne wieder 
- oder nimmt es sich zumindest vor: Feier-
abend im Advent. Darum möchten wir auch 
gerne dieses Jahr wieder zum Feierabend 
im Advent einladen. Der Raum in der Frie-
denskirche bietet sich dafür an: Eine halbe 
Stunde (maximal) Zeit, um zur Ruhe zu kom-
men, Musik zu hören, den Gedanken freien 
Lauf zu lassen, angeregt durch Texte, Gebete 
oder kleine Geschichten, die eine oder einer 
vorbereitet hat... 
  
Gerade in dieser Zeit tun uns Momente der 
Stille und Muße besonders gut, aber auch 
das Bewusstsein, dass dieses Jahr der Ad-
vent - trotz Corona - nicht ganz ausfallen 
muss. Um dieses Angebot in der Adventszeit 
zu ermöglichen, benötigen wir Ihre und Eure 
Unterstützung! Wenn Sie in der Zeit vom 
29.11. bis 18.12. einen „Feierabend“ in der 
Friedenskirche Steißlingen gestalten möch-
ten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro unter 
07738/5900. Ein Sicherheitskonzept liegt 
vor. Wir freuen uns über Ihr Engagement. 
Der Feierabend im Advent ist in der Ad-
ventszeit von Montag bis Freitag, jeweils 
von 18:30 bis 19:00 Uhr in der Friedens-
kirche Steißlingen.  
 
Licht sein 
Herbst 2020: Überlegen, planen, sich freu-
en an guten Ideen und inspirierten Teams, 
vieles ungewohnt, vieles unerwartet schön 
und gelungen, oft bei doppelter, dreifacher 
Arbeit, zwischendurch das Totengedenken, 
Advent und Weihnachten neu erfinden, 
draußen, drinnen, das Hoffnungsleuchten 
in die Welt hineinplanen und jetzt: nicht 
wissen, ob und wann und wie was realisiert 
werden kann, verantwortlich sein, Plan A, B 
und C auf einmal denken, nicht wissen kön-
nen, was das Richtige sein wird, trotzdem 
weiterplanen. 
 
Eine Kollegin sagt mir, es sei die Zeit, alles, 
was wir über Selbstfürsorge gelernt haben, 
auch mal anzuwenden. Pausen machen. Die 
Seele zwischendurch baumeln lassen. Beten. 
Lesen. Reden. Den inneren Horizont weit 

und offen erhalten. Weil es Kraft braucht, 
die Lage nicht nur auszuhalten, sondern zu 
deuten und ihrem Sog ins Dunkle zu wider-
stehen. Weil es unsere Aufgabe ist, Hoffnung 
und Licht zu verbreiten, das große „Fürchte 
dich nicht!“ in die Welt zu sprechen. Wenn 
nicht wir Christinnen und Christen, wer 
sonst? Nicht leichtsinnig, sondern fundiert 
im Vertrauen auf die Kraft von Gottes gutem 
Geist, der guten Gedanken, Symbole und Ri-
tuale unserer alten Tradition, die schon viele 
Krisen begleitet und mitgetragen hat. Auf-
sehen und die Häupter erheben. Wahrneh-
men, was um uns herum geschieht und das 
tun, was wir können. Licht in der Welt sein. 
Trotz allem.  
 
 

Evang. Kirche

Käfergottesdienst - 
in sicherem 
Corona-Abstand 

Das Baby aus dem Nil 
  
15.11.2020 
11:00 Uhr 
Friedenskirche Steißlingen 
  
Weitere Infos auf www.steisslingen-evan-
gelisch.de 
 
 
 

Verband Wohneigentum 

Absage Kinder-Waldweihnacht  
  
Bei der Kinder-Waldweihnacht sind die 
derzeitig gültigen Abstandsregelungen 
nicht einzuhalten. Daher kann die Veranstal-
tung nicht stattfinden. Wir bedauern dies 
sehr und hoffen auf 2021. 
  
Infos zum Verband unter: https://bw.ver-
band-wohneigentum.org 
Kontakt: Petra Oßwald, Telefon: 5321, sg.
steisslingen@verband-wohneigentum.de, 
www.verband-wohneigentum.de/sg-steiss-
lingen 

Ende des redaktionellen Teils









Ärztliche Notdienste 
Ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117 
9:00-19:00 Uhr Kostenfreie Onlinesprechstun-
de von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten 
nur für gesetzl. Versicherte unter: 
0711/96589700 
oder www.docdirekt.de 
Krankentransport 19222 
(mit Handy Vorwahl /19222) 
Krankenhaus Singen 07731/89-0 
Krankenhaus Radolfzell 07732/88-1 
Krankenhaus Stockach 07771/803-0 
Kinderärztl. Bereitschaftsd. 116 117 
Augenärztl. Bereitschaftsd. 116 117 
Zahnärztl. Notdienst 116 117 
HNO Notdienst 116 117 
(Ab sofort erreichen Sie alle Notdienste 
zentral unter der kostenlosen 116 117.) 

Tierarztnotdienst 
Bitte erfragen Sie die Tierarztnotdienste bei 
Ihrem Haustierarzt (Anrufbeantworter). 

Apothekennotdienst
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 

Samstag, 14.11.2020 
Residenz-Apotheke, Radolfzell 
Poststr. 12, Tel. 07732/971160 

Sonntag, 15.11.2020 
Bahnhof-Apotheke, Gottmadingen 
Poststr. 2, Tel.: 07731/72224

Wichtige Rufnummern 
Notruf 110
Notarzt/Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Polizei Steißlingen 97014
Polizei Singen 07731/888-0
Wasserversorgung 0173/3238287
Stromversorgung Notruf 0800/8008996
Gasversorgung 0800/7750007
Kath. Pfarramt 262
Kinderhaus St. Elisabeth 6983940
Evang. Pfarramt 5900
Dorfhelferinnenstation / Sozialdienst
Mo-Fr  9-12 Uhr 1707
Dorfhelferinnenstation regionale 
Einsatzleitunng 07771/8759177
Sozialstation Stockach 07771/93620
Hospizverein Singen/Hegau 07731/31138
Helianthum Pflegestätte 9393-0
Kath. Bücherei Steißlingen 923004
Tagesmütterverein 07732/8233887

Gemeindeverwaltung 
Rathaus & TouristInfo 
Mo-Fr 8.00-12.30 Uhr + Mi 14.00-18.00 Uhr 
Telefon 9293-0 
Fax 9293-59 
www.steisslingen.de
gemeinde@steisslingen.de
touristinfo@steisslingen.de
Hausmeister/
Hallenwart Hr. Fritsch 0172/6944603
Bauhof 923853
Gemeindemusikschule 5307
Gemeinschaftsschule 9293-61
Familienzentrum Storchennest 1052
Hausmeister Schule/
Familienzentrum Hr. Schmidt 0172/1654807

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen 

Gottesdienstordnung 
vom 14. bis 22. November 2020  
  
Samstag, 14. November 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Hausen (M) 
  
Sonntag, 15. November 
33. Sonntag, Volkstrauertag 
9:00 Uhr Oekumenischer Gottesdienst zum 
Volkstrauertag, gestaltet von Mitgliedern 
des Pfadichores 
  
Montag, 16. November 
10:30 Uhr Hl. Messe im Helianthum (AB) 
  
Dienstag, 17. November  
9:00 Uhr Frauenmesse (Mr) 
  
Donnerstag, 19. November 
19:00 Uhr Abendmesse (M) 
  
Samstag, 21. November 
18:30 Uhr Vorabendmesse in Friedingen (M) 
  
Sonntag, 22. November  
Christkönig - Konradifest 
10:30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche! 
- Gestaltet von Mitgliedern des Kirchenchores 
Aufgrund der Coronapandemie ist dieses 
Jahr in der kleinen St. Konradkapelle in 
Wiechs der Patroziniumsgottesdienst nicht 
möglich. Wir feiern das Patronat am Sonn-
tag, den 22. November um 10:30 Uhr in der 
Pfarrkirche in Steißlingen. 
  
Pfarrbüro Steißlingen, Kirchstraße 9, geöff-
net Di, Do, Fr vormittags von 9:00 bis 12:00 
Uhr 
Tel. 262 (AB) 
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de  
Pfr. Werner Mühlherr: werner.muehlherr@
kath-hegau-mitte.de, Tel. 0170 384  2032 
(Seelsorgeangelegenheiten - Terminanfra-
gen über die Pfarrbüros)  
Nicole Tutuianu: 
nicole.tutuianu@kath-hegau-mitte.de 
Die Zelebranten werden sich künftig bei den 
Werktagsgottesdiensten abwechseln. Wird 
vermerkt. 
  
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

www.steisslingen-evangelisch.de 
Pfarrerin Martina Stockburger 
durchgehend erreichbar: (07738) 5900 
martina.stockburger@kbz.ekiba.de 
Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG 
(07738) 5900, Fax 923123 
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
Sekretärin Inga Metz 
Montag 17- 18 Uhr 
Mittwoch und Donnerstag 9 – 11 Uhr 

Aktuelle Vorgaben  der Ev. Landeskirche 
für Gottesdienste: Mindestabstand 2m zu 
Angehörigen anderer Haushalte; durch-
gehende Maskenpflicht; kein Gemeinde-
gesang, kein lautes Mitsprechen       

A k t u e l l e  T e r m i n e 
Sonntag, 15.11.2020, Volkstrauertag 
09.00 Uhr Herzliche Einladung zum öku-
menischen Gottesdienst in St. Remigius 
Steißlingen, Pfrin. M. Stockburger und Pfr. 
Meier 
11.00 Uhr Käfergottesdienst Steißlin-
gen, Pfrin. Martina Stockburger - nicht 
nur für die allerkleinsten, auf für Kinder in 
den ersten Jahren Grundschule: Herzliche 
Einladung! Wir feiern einen kleinen Gottes-
dienst mit allen geltenden hygienischen 
Maßnahmen und in genügendem Abstand 
für alle; für Ihre Sicherheit ist gesorgt! 
  
Mittwoch, 18.11.2020, Buß- und Bettag 
Herzliche Einladung nach Stockach 
19.00 Uhr Gottesdienst Melanchthon-
kirche, Stockach, Pfr. R. Stockburger 
  
Gebetszeit:  jeden Freitag um 18:00 Uhr 
in der Kirche in Steißlingen. Für die Herbst- 
und Winterzeit rutschen wir wieder eine 
Stunde nach vorne! 
  
3-min-Andacht am Telefon: 
Sich von Gotteswort begleiten lassen auch 
unter der Woche und für alle, die an den 
SonntagsImpulsen nicht teilnehmen kön-
nen. Immer wieder sonntags wird gewech-
selt: Sie können Kurzandachten von Pfrin 
Martina Stockburger, Pfr Rainer Stockbur-
ger und Pfr Matthias Sehmsdorf hören un-
ter der Telefonnummer:  07771/6013997. 
In dieser Woche begleiten Sie Gedanken 
von Pfr. Matthias Sehmsdorf aus Ludwigs-
hafen. 
  
V o r a u s b l i c k: 
Sonntag, 22.11.2020, Ewigkeitssonntag 
09.30 Uhr SonntagsImpuls ANgeDACHT 
Friedhof Steißlingen, Pfrin. Martina 
Stockburger 
  
Feierabend im Advent 2020 
Gerne möchten wir dieses Jahr wieder zum 
Feierabend im Advent einladen. Gerade 
in dieser Zeit tun uns Momente der Stille 
und Muße besonders gut, aber auch das 
Bewusstsein, dass dieses Jahr der Advent 
- trotz Corona - nicht ganz ausfallen muss. 

Um das zu ermöglichen, benötigen wir 
Ihre Unterstützung! Wenn Sie in der Zeit 
vom 29.11. bis 18.12. einen Feierabend 
in der Friedenskirche Steißlingen gestal-
ten möchten, dann melden Sie sich bitte 
im Pfarrbüro unter 07738/5900. Wir freuen 
uns über Ihr Engagement.  18.30 bis 19.00 
Uhr, Montag bis Freitag im Advent in der 
Friedenskirche Steißlingen.   


